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(rerichtliche und administrative Entscheide und Gmtachten betreffend
Lebensmitte] und Gebrauchsgegensténde.

Kassationshof des Schweizerischen Bundesgerichts.
Urteil vom 12. Februar 1920.
(Milehféilschung.)

Am 20. August 1918 beanstandete der thurgauische Kantonschemiker
die von Landwirt A. gelieferte Mischmilch von 12 Kiihen wegen Wasser-
zusatz, den er auf 5—77, berechnet hatte. Die Stallprobe vom 22. August
ergab normale Beschaffenheit der Milch. Der als Oberexperte beigezogene
Kantonschemiker von St. Gallen bestiitigte den Befund der ersten Analyse.
Hierauf wurden A. und seine zwei Sthne B. und C. dem Bezirksgericht zur
Einleitung des Strafverfahrens iiberwiesen. Siamtliche Angeklagten bestritten,
der Milch Wasser zugesetzt zu haben. Sie behaupteten, der geringe Gehalt
der Milch miisse davon herrithren, dass sie zur Zeit der Probenentnahme
Schattenfutter, das unter den Biumen des Hausgartens gewachsen sei, ge-
fiittert hétten. Kin beziigliches Gutachten eines Landwirtschaftslehrers von
Arenenberg lautete dahin, dass schattengewachsenes Futter weniger gehalt-
reich sei als sonnig gewachsenes; es konne aber nicht als spezifisch ge-
ringwertiges Futter bezeichnet werden. Kine wesentliche Beeintriichtigung
der Milch konne iibrigens nur beobachtet werden, wenn wihrend mindestens
8—10 Tagen anhaltend wirklich geringes Futter verabreicht werde. Da im
vorliegenden Falle die Stallprobe zwei Tage nach der Beanstandung als
normal und von guter Beschaffenheit erkléirt worden sei, so falle die von
den Angeklagten erhobene Einwendung ohne weiteres dahin, umsomehr,
als es sich um Mischmilch von 12 Kiithen handle. Innert 2 Tagen erfahre
eine solche Milch unmoglich eine Veréinderung, wie sie der Unterschied
der Gehaltszahlen zwischen der Hiittenmilch und der Stallmilch aufweise.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, es sei der Untersuchung keine weitere
Folge zu geben, da der subjektive Schuldbeweis fehle. Die Anklagekammer
aber iiberwies die Angeklagten wegen vorsitzlicher Milchfilschung dem
Bezirksgericht Arbon, welches A. und B. von der «Anklage» und C. von
Schuld und Strafe freisprach. Gegen dieses Urteil erklirte der Regierungsrat
die Appellation an das Obergericht, das C. ebenfalls freisprach, A. und B.
aber als schuldig erklirte und sie zu je Fr. 250 Busse verurteilte. Hierauf
erhoben die Verurteilten Kassationsbeschwerde beim Bundesgricht.

Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

Der Wasserzusatz der Milch ist durch die Vorinstanz, die sich dabei
auf die amtlichen Gutachten der beiden Kantonschemiker von Thurgau und
St. Gallen gestiitzt, festgestellt. Das Vergehen der Milchfilschung liegt also
unzweifelhaft vor und die Einwendungen der Kassationskliger halten an-



gesichts dieser fachménnischen Gutachten nicht stand. Diese Einwendungen
sind von der Vorinstanz auf Grund der Gutachten gewiirdigt worden. Die
Wiirdigung von Tatsachen kann vom Bundesgericht nicht iiberpriift werden
(Art. 163 des Bundesgesetzes iiber die Organisation der Bundesrechtspflege).
Insbesondere kann auf das von den Rekurrenten gestellte Aktenergéinzungs-
begehren nicht eingetreten werden. Die Rekurrenten bezwecken damit, dass
thnen der Beweis ermiglicht werde, sie hétten schon 10 Tage vor der
Entnahme der beanstandeten Milch mit schlechtem Futter gefiittert, wihrend
dann zur Zeit, als die Stallprobe erfolgte, wieder besseres Futter zur Ver-
wendung gelangt sei; sodann wollen sie beweisen, dass ein Teil ihres Viehes
in jener Zeit an Durchfall gelitten, und dass auch andere Umstiinde vor-
gelegen, die den geringen Fehlgehalt der Milch erkliren wiirden. Diese
Einwénde, die durch die Aktenergiinzung bewiesen werden sollten, waren
jedoch von der Vorinstanz zu wiirdigen und sind von ihr auch gewiirdigt
worden.

Der Hauptbeschwerdegrund ist der, dass der Schuldbeweis nicht geleistet
sei. Auch wenn eine Milchfilschung vorliege, sagen die Kassationskliger,
sei noch nicht bewiesen, dass sie die Schuldigen seien; es kionne ein Dritter
in Frage kommen. Auch die Schuldfrage entscheidet sich lediglich nach
Massgabe des vorliegenden Beweismaterials; das aber ist eine Frage, die
sich nach den Vorschriften des kantonalen Prozessrechtes beantwortet, und
sie entzieht sich der Kognition des Bundesgerichts. Es fragt sich nur, ob
das Obergericht nicht von aktenwidrigen Voraussetzungen ausgegangen sei
oder bei der Beurteilung der Frage nicht bundesrechtswidrige Grundsitze
angewandt habe. Das ist nicht der Fall. Weil die beiden Kassationskliger
zur entscheidenden Zeit im Stalle waren, und im gegebenen Falle nur die
entfernteste Moglichkeit bestand, dass das Wasser ausserhalb des Stalles
in die Milch gegossen worden, hat das Obergericht angenommen, es bestehe
eine starke Vermutung, dass entweder beide bei der Milchfilschung mit-
wirkten oder einer Titer war und der andere mithalf. Diese Ueberlegung,
die das Obergericht zur Ueberzeugung von der Schuld der beiden Ange-
klagten A. und B. gefithrt hat, liegt durchaus im Rahmeu der freien Beweis-
wiirdigung. Sie verletzt auch kein Bundesrecht; denn es besteht keine bundes-
rechtliche Vorschrift, wie der Richter die einzelnen Tatbestandsmomente
zur Bildung seiner richterlichen Ueberzeugung zu wiirdigen habe. Wie die
erste Instanz mit ihrer Wiirdigung der gleichen Beweisgriinde zur Frei-
sprechung aller drei Angeklagten gekommen ist, so konnte das Obergericht
aus anderer Wiirdigung dieser Tatsachen nur den einen der drei Angeklagten
freisprechen und die beiden andern verurteilen. Da es dabei nicht von
aktenwidrigen Voraussetzungen ausgegangen ist, liegt in seiner Lisung der
Schuldfrage kein Kassationsgrund.

Die Beschwerdefiihrer erblicken einen Kassationsgrund insbesondere
darin, dass beide Angeklagte als Téter und nicht der eine als Tdter und
der andere als «Gehilfe» verurteilt worden sind. Das ist aber wiederum
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eine Frage der Schuld- und der Beweiswiirdigung, deren Beantwortung in
die Aufgabe des urteilenden Richters fillt, wobei irgend eine Verletzung
von Bundesrecht nicht ersichtlich ist.

Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.

Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichts.
Urteil vom 30. Oktober 1919.

(Nichtigkeit eines Kaufgeschiifts wegen Verletzung des Bundesratsbeschlusses
vom 6. Juli 1917 betreffend kiinstliche Siissstoffe.)

Am 26. Juli 1917 lieferte der Beklagte B. dem Kliger K., der ihm
«daccharin wie gehabt» bestellt hatte, 40 Kartons zu 135 Schiichtelchen
Saccharintabletten, die jedoch nur einen Siissigkeitsgehalt von 4,3—4,67,
hatten. Mit dem Hinweis darauf, dass die Kunden ihm die Ware als min-
derwertig retourniert, schickte in der Folge der Kliger dem Beklagten die

~Ware zuriick. Ueberdies reichte er gegen B. Strafklage wegen Betruges

und am 27. April 1918 die vorliegende Zivilklage ein, mit der er Auf-
hebung des Kaufvertrages und Fr. 2300.20 Schadenersatz verlangt. B.
wies diese Begehren als unbegriindet zuriick, indem er erklirte, sein Liefe-
rant habe ihm gesagt, es sei ithm seitens des Volkswirtschaftsdepartements
die Erlaubnis erteilt worden, das noch lagernde, dem Bundesratsbeschluss
vom 6. Juli 1917 nicht entsprechende Saccharin noch zu verkaufen. Daraus
ergebe sich, dass beim Wiederverkauf durch ihn ein Betrug nicht vorlie-
gen konne. Ferner sei auch nicht richtig, dass er den K. getéuscht, weil
dieser ja Ware «wie gehabt» bestellt habe und ihm daher auch Saccharin
geliefert worden sei, wie er es frither bezogen hatte. Die Vorinstanz hiess
die Klage im Betrage von Fr. 2161.55 gut. Gegen dieses Urteil richtet
sich die Berufung des Beklagten.

Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

Aus dem vorliegenden Tatbestand ergibt sich, dass der streitige Ver-
trag fiir den Kliger nicht verbindlich sein kann, indem er der Vorschrift
des Artikel 20 des Bundesgesetzes iiber das Obligationenrecht, laut welcher
Vertriige mit widerrechtlichem Inhalte nichtig sind, zuwiderlduft. Allerdings
ist vom Kléger die Unverbindlichkeit des Geschéftes nicht aus Art. 20 des
Obligationenrechts abgeleitet worden; allein das Bundesgericht hat in kon-
stanter Praxis sich auf den Standpunkt gestellt, es liege dem Richter ob,
gegebenenfalls diesen Artikel von Amtes wegen anzuwenden.

Was sodann die Voraussetzungen der Anwendbarkeit des Art. 20 OR
anbelangt, so ist zunichst darauf hinzuweisen, dass der Bundesratsbeschluss
vom 6. Juli 1917 beziehungsweise der durch ilin ergéinzte Artikel 118
der Verordnung vom 8. Mai 1914 iiber den Verkehr mit Lebensmitteln
und Gebrauchsgegenstiinden den Handel mit nichtgesetzeskonformen Siiss-
stoffen schlechthin verbietet. Danach ist sowohl Kauf als Verkauf solcher
Stoffe verboten und damit das Requisit der beidseitigen Widerrechtlichkeit,



das fiir den Art. 20 OR aufgestellt wird, gegeben. Nun ist allerdings die
Doktrin und Rechtsprechung zu Art. 20 OR darin einig, dass auch. beid-
seitig widerrechtliche Geschifte nicht schlechthin unter diesen Artikel
fallen, sondern nur dann, wenn die betreffende Gebots- oder Verbotsbestim-
mung auch die zivilrechtliche Nichtigkeit als Folge ihrer Uebertretung
anfithrt, oder wenn nach Sinn und Zweck des betreffenden Gesetzes die
zivilrechtliche Nichtigkeit als gewollt angenommen werden muss.

Im vorliegenden Falle ist nur die Strafsanktion ausdriicklich festgelegt
worden. Art. 41 des Lebensmittelgesetzes bestimmt: « Wer vorsiitzlich den
in Ausfithrung von Art. 54 erlassenen Verordnungen (und hierunter fillt
auch der streitige Bundesratsbeschluss) zuwiderhandelt . . . wird . . . be-
straft ». Auf eine ausdriickliche Gesetzesbestimmung kann sich somit die
Auffassung, dass im vorliegenden Falle Art. 20 OR anwendbar sei, nicht
stittzen. Dagegen weisen Sinn und Zweck der genannten Verbotsbestimmung
in der Tat darauf hin, dass der Gesetzgeber sich nicht mit der strafrecht-
lichen Sanktion begniigen wollte.

Die streitige Ergiinzung des Art. 118 LV wurde veranlasst durch die
Verhiiltnisse, wie sie der Weltkrieg gebracht hat. Das Auftauchen zahl-
loser minderwertiger Surrogate auf dem Lebensmittelmarkte liess die gel-
tenden, im Interesse der Konsumenten aufgestellten Bestimmungen nicht
als geniigend erscheinen. Insbesondere entsprach auch die Vorschrift des
zitierten Art. 118 betreffend den Verkehr mit Siissstoffen, die lediglich die
«deutliche» Bezeichnung der kiinstlichen Siissstoffe und ihrer Mischungen
mit andern Substanzen verlangte, diesem Schutzzwecke nicht mehr. Ein-
mal ging ja den Konsumenten die nitige Fachkenntnis ab, um aus der
blossen Bezeichnung schon auf Wert und Minderwert schliessen zu konnen,
und sodann hatte die Zuckerknappheit eine eigentliche Notlage geschaffen,
die zum Kauf von Surrogaten zwang und bis zu einem gewissen Grade
die Abnehmer der Willkiir der Produzenten aussetzte. Aus diesen Griinden
schritt der Gesetzgeber zur Ergéinzung der in Frage stehenden Bestimmung
des Art. 118. Von dieser Sachlage muss daher auch die Interpretation des
Ergiinzungsgesetzes ausgehen. Zuniichst konnte es sich fiir den Bundesrat
zweifellos nicht um den Erlass einer blossen Ordnungsvorschrift handeln.
Aber auch eine blosse Strafsanktion vermochte den Umstédnden nicht zu
geniigen. Schon damals war es allgemeine, durch die Kriegsverhiltnisse
gegebene KErfahrungstatsache, dass Strafandrohungen zwar priventiv wirk-
ten, den Handel mit verbotenen Artikeln aber doch nicht wirksam genug
zu bekdmpfen vermochten. Dazu kommt die Erwiigung, dass Strafen zwar
dem staatlichen Strafanspruch, nicht aber dem Anspruch des Publikums,
vor Schaden bewahrt zu werden, geniigen konnen. Trotz Bestrafung des
Verkiufers miisste der Konsument unter Umstiinden die minderwertige
Ware behalten und konnte auch bereits gemachte Zahlungen nicht zuriick-
verlangen. Nur die Moglichkeit, das ganze Geschift wegen Nichtigkeit an-
zufechten, gibt hier die erforderlichen Garantien, dass ein Schaden nicht
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entstehe oder wieder gutgemacht werden konne. Es entspricht daher durch-
aus dem gesetzgeberischen Zweck und dem aus der Entstehungsgeschichte
ersichtlichen Sinn der streitigen Bestimmung, wenn an die Uebertretung

-die zivilrechtliche Nichtigkeitsfolge gekniipft wird.

Im vorliegenden Falle ist es allerdings kein Konsument, sondern ein
Zwischenhéindler, zu dessen Gunsten die Bestimmung des Art. 20 OR zur
Anwendung gelangen soll. Allein das #ndert an der Entscheidung der
Nichtigkeitsfrage nichts. Wenn eine Ware im Interesse des letzten Ab-
nehmers vom Verkehr ausgeschlossen wird, so sind selbstverstindlich auch
alle Zwischenkéiufe und Verkiufe, da sie nur die Verletzung des Konsu-
menten vorbereiten, widerrechtlich. Je friither die zivilrechtliche Nichtigkeit
in den widerrechtlichen Verkehr eingreift, um so sicherer ist der Konsu-
ment, dass ithm diese Waren nicht angeboten werden.

Der streitige Kauf ist aber nicht nur nichtig, sondern auch der Ver-
kiiufer schadenersatzpflichtig zu erkliren. Der Beklagte bestreitet nicht,
tiber die Tatsache aufgeklirt gewesen zu sein, dass die verkaufte Ware
den gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprach. Ein gleiches Wissen des
Klédgers dagegen, der lediglich Ware «wie gehabt» bestellte, geht aus den
Akten nicht hervor. Sein guter Glaube ist daher zu vermuten. Allerdings
hat der Beklagte sich darauf berufen und auch Beweis dafiir angetragen,
dass sein Verkdufer ihm erklirt, das Volkswirtschaftsdepartement habe
ihm ausnahmsweise den Ausverkauf des noch auf Lager befindlichen min-
derwertigen Saccharins gestattet. Allein auch wenn das zutreffen sollte,
durfte der Beklagte sich auf eine solche Zusicherung nicht verlassen, wenn
ithm nicht auch die erforderlichen Beweise, also etwa eine Zuschrift des
Departements an seinen Lieferanten, vorgelegt wurden. Sein Verhalten ist
daher zum mindesten grob fahrlissig und macht ihn dem Kliger gegen-
tiber nach Art. 41 OR schadenersatzpflichtig.

Die Berufung wird abgewiesen und das vorinstanzliche Urteil bestitigt.

Urteil des korrektionellen Gerichts von Bern
vom 7. November 1918.

Milchhéindler N. war mehrmals beobachtet worden, als er wiihrend des
Milchvertragens bei zwei verschiedenen Brunnen je einige Flaschen mit
Wasser fiillte und sie hernach in seinen Kleidern verbarg. Als der Kontroll-
beamte am 22, August 1918 Proben erheben wollte, warf N. eine seiner
Milchkannen um. Immerhin konnte von deren Inhalt noch so viel gefasst
werden, dass darin deutlich Nitrate nachgewiesen und die Refraktionszahl
des Serums mit 26,9° bestimmt werden konnten. Hieraus schloss der Kantons-
chemiker auf einen Wasserzusatz von mindestens 859 . Ueberdies waren
nach dem Untersuchungsergebnis noch 3 weitere Proben verdichtig als leicht
gewiissert, wovon die eine auch noch entrahmt zu sein schien.
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N. gab bei der Abhorung zu, seiner Milch seit dem 10. August Wasser
zugesetzt zu haben. Er habe das Wasser jeweilen in 2—3 Flaschen von zu
Hause mitgenommen und es dann unterwegs in die Milch geschiittet. Die
Pantscherei habe er begangen aus Aerger iiber eine unrechtmissig erlittene
Busse; er sei niimlich vor einiger Zeit wegen Verkaufs von verunreinigter
Mileh bestraft worden, wihrend hieran nicht er, sondern sein Lieferant
schuldig gewesen sei. Die Milch habe er hauptsiichlich jenen Kunden ver-
wiissert, welche nicht regelmissig bezahlten. Was die umgeworfene Pinte be-
treffe, so sei sie allerdings am stirksten verwissert gewesen. Doch hiitte er
diese Milch nicht ohne weiteres verkaufen, sondern sie der iibrigen beimischen
wollen.

Das Gericht zieht in Erwigung:

In tatsiichlicher Beziehung hat die Beweisfiihrung ergeben, dass laut
Erhebungsprotokoll des kantonalen Lebensmittelchemikers in den entnommenen
Milchproben des Angeschuldigten sich Wasserzusitze befanden, welche in
Probe 3 die ausserordentliche Hohe von 85°% erreichen. N. ist in vollem
Umfange gestéindig, die Milch seit 10. August in der Weise verfilscht zu
haben, dass er Wasser mit sich fithrte und solches auf der Tour in die Milch
goss. Kr gibt auch zu, beim Schlachthof und in der Lénggasse am Brunnen
Wasser gefasst zu haben. Dagegen bestreitet er, vorsitzlich die Kontrolle
verhindern haben zu wollen: er sei vielmehr durch Missgeschick an jenes
Milchgeschirr gestossen, das 85° Wasser enthielt, und habe es ohne zu
wollen ausgeleert.

In rechtlicher Hinsicht ist zu untersuchen, unter welchen strafrecht-
lichen Tatbestand das durch Gestéindnis des Angeschuldigten bewiesene Tun
zu subsumieren sei. Es ergibt sich ohne weiteres, dass in objektiver Be-
ziehung die Handlung des N. den Tatbestand der Art. 36 und 37 LPG er-
fillt. Denn es ist klar, dass der Angeschuldigte in vorsétzlicher Weise die
Milch verfélscht und solche sodann in Verkehr gebracht hat. Aus dem Ge-
sténdnis des Angeschuldigten, aus seiner Stellung als Milchhéndler, aus seiner
Darstellung, er habe auf irgendwelche Weise den durch die Busse erlittenen
finanziellen Nachteil wieder einholen wollen und endlich aus der Art und
Weise und aus der Héufigkeit seiner Handlungen ist in subjektiver Hinsicht
der Vorsatz als erwiesen zu betrachten.

Was nun die Anschuldigung auf Erschwerung oder Verhinderung der
Kontrolle anbelangt, so hilt das Gericht dafiir, dass eine vorsitzliche Er-
schwerung tatsichlich anzunehmen sei. Es stiitzt sich hierbei auf die Tatsache,
dass N. gerade die am meisten belastende Pinte umstiess, dass der Kontroll-
beamte seinerseits die Ueberzeugung hatte, es geschehe dies absichtlich und
endlich machen auch die heutigen Aussagen des Angeschuldigten keinen iiber-
zeugenden Eindruck.

Demgemiiss gelangt das Gericht zur Bejahung der Schuldfrage in allen
Punkten.
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Die Frage nach der Strafausmessung muss bestimmt werden im Rahmen
des gesetzlichen Strafmasses nach folgenden Gesichtspunkten: Einmal ist
durchaus glaubwiirdig die Aussage des Angeschuldigten, dass er nicht 85%o
Wasser enthaltende Milch verkaufte, sondern vielmehr dieses « Milchwasser »
lediglich brauchte, um in weniger auffilliger Weise die Milch zu wiissern. Denn
es ist kaum anzunehmen, dass jemand solche « Milch» gekauft hitte. Wenn
nun dieser Umstand zwar zu Gunsten des Angeschuldigten spricht, so ist
anderseits gerade hier das Raffinement schwer ins Gewicht fallend, mit
welchem N. vorging. Diesbeziiglich ist auch hervorzuheben, dass der Ange-
schuldigte in frecher Weise Wasserflaschen mit auf seine Tour nahm und
seinen Kunden auf diese Weise verfilschte Milch vorsetzte. Selbst im heutigen
Termin konnte das Gericht feststellen, dass N. recht eigenartige Auffassungen
bekundet in dieser Hinsicht und bemerkte, es sei fiir gewisse Leute nicht
schade, solche Milch zu erhalten. Zu seiner Entschuldigung macht N. gel-
tend, er habe einen sehr kargen Gewinn aus seinem Handel gezogen und
daher sehen miissen, wie er diesen vergrossere. Namentlich habe er auch ge-
funden, ungerecht gestraft worden zu sein wegen Verkaufs unreiner Milch.
Dort sei der Lieferant schuld gewesen und nicht er. Diese Busse habe er so
oder so wieder einbringen miissen. Kndlich behauptet er, von einigen Kunden
nicht bezahlt worden zu sein und aus einem gewissen Rachetrieb habe er dann
gerade diesen Leuten Wasser in die Milch getan. Alle diese Entschuldigungen
zeugen von einer sehr primitiven Rechtsauffassung, welcher das Gericht nicht
beipflichten, und die es auch nicht als eigentliche Milderungsgriinde an-
nehmen kann. Als Milchhéindler hatte N. eben die Verantwortung zu tragen,
wenn er verunreinigte Milch verkaufte. Statt seine Busse und seinen Aerger
auf die Kunden abzuwilzen, hitte sich der Angeschuldigte kliiger an den
liefernden Bauern gehalten. Beziiglich des Verdienstes des Angeschuldigten
legt das Gericht berechtigte Zweifel in die Angaben des N. und kann, selbst
wenn sie eidlich wiiren, nichts entlastendes hierin finden fiir die Handlungen
des Angeschuldigten.

Nach Abwigung aller dieser Momente, nach Beriicksichtigung der tko-
nomischen Stellung des Angeschuldigten kommt das Gericht doch zum Schlusse,
auf eine empfindliche Bestrafung zu erkennen. In der heutigen Lebensmittel-
not muss die Verwisserung eines so wichtigen Nahrungsmittels wie der
Milch als schwerwiegendes Vergehen betrachtet werden.

N. wurde verurteilt zu 20 Tagen Gefingnis und Fr. 200 Geldbusse
sowie zur Verdffentlichung des Urteils im « Stadtanzeiger» und « Amtsblatt ».



	Gerichtliche und administrative Entscheide und Gutachten betreffend Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände

